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Vorwort

Die VO (EG) Nr. 178/2002 wird zu Recht als BasisVO bezeichnet, da mit ihr
die Grundlagen des europäischen Lebensmittelrechts gesetzt wurden. Das Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) stellt korrespondierend die Grundlage
des deutschen Lebensmittelrechts dar. Beide Vorschriften stehen somit in einer
inhaltlichen Wechselbeziehung, die eine gemeinsame Kommentierung nahe legt.
Das LFGB geht allerdings teilweise über den Anwendungsbereich der BasisVO
hinaus, da dort auch Produkte geregelt werden, die im (abgekürzten) Titel nicht
auftauchen, wie Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tätowiermittel.

Beide Vorschriften befassen sich somit mit grundlegenden verbraucherschüt-
zenden Marktverhaltensregelungen, die in der Praxis von hoher Bedeutung sind.
Dementsprechend war es auch das Ziel der Herausgeber, für die Kommentierung
erfahrene Praktiker zu gewinnen, die mit der Materie intensiv befasst sind. Einige
Autoren sind fachlich spezialisierte Rechtsanwälte wie Christian Ballke und Bar-
bara Klaus. Andere sind im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit mit der Anwen-
dung der Normen befasst, wie Evelyn Breitweg-Lehmann, Jan Hoffbauer, Bärbel
Janssen, Eva Scharfenberg, Manfred Stoyke und Peter Wend vom Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Thomas Boch vom Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und Kai Sackreuther
von der Staatsanwaltschaft Mannheim. Martin Holle von der HAW Hamburg und
Peter Loosen vom Lebensmittelverband Deutschland e.V. befassen sich wissen-
schaftlich bzw. beruflich tagtäglich mit lebensmittelrechtlichen Fragestellungen.
Die Herausgeber danken allen Autoren für ihre Beteiligung an diesem Werk sowie
Herrn Johannes Wasmuth vom C.H. Beck Verlag für seine Unterstützung bei der
Konzeption des Werks.

Ausdrücklich danken möchten wir auch Frau Rechtsfachwirtin Sabrina Roß-
manith für die tatkräftige redaktionelle Unterstützung und Frau Rechtsreferenda-
rin Lena Greuner für die unermüdliche Arbeit an Querverweisen und dem Stich-
wortverzeichnis.

Für Anregung und Kritik sind wir beide dankbar (Prof. Rudolf Streinz,
streinz.pers@jura.uni-muenchen.de; Prof. Andreas Meisterernst, meisterernst@
meisterernst.com).

München, im Oktober 2020
Rudolf Streinz Andreas Meisterernst
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